
Erklärung der Erziehungsberechtigten zur Ausstellung und Aushändigung eines 
 

O Reisepasses (37,50 €) gültig 6 Jahre (75,00 €, wenn wohnhaft in den Niederlanden) 

 

O Personalausweis (22,80 €) gültig 6 Jahre (52,80 €, wenn wohnhaft in den Niederlanden) 

 

O Vorläufiger Personalausweis (10,00 €) gültig 3 Monate (23,00 €, wenn wohnhaft in den Niederlanden) 

 
für minderjährige. 
 

Hiermit erklären wir: 

 
______________________________________________ _________________________ 
Vater: Name, Vorname      geboren am: 
 
Anschrift: ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________ _________________________ 
 
Mutter: Name, Vorname      geboren am: 
 
Anschrift: ____________________________________________________________________ 

 
uns bereit, dass für 

 
unsere (r)(m) Tochter/Sohn _____________________________________________________ 
 
geboren am __________________ in _____________________________________________ 
 
Anschrift: ____________________________________________________________________ 
 
Größe __________ cm       und          Augenfarbe ______________  
 
eines der oben angekreuzten Ausweisdokumente (bitte ankreuzen) ausgestellt und ausgehändigt wird. 
 
 
________________ _________________________  _________________________ 
Datum   Unterschrift Vater   Unterschrift Mutter 
 
 
Die persönliche Vorsprache des Kindes (unabhängig vom Alter des Kindes) und mindestens eines 
Erziehungsberechtigten ist unbedingt erforderlich! Eine Unterschriftspflicht besteht ab dem 10. Lebensjahr.  
Wichtig: Sollten nicht alle Unterlagen vorgelegt werden, ist die Ausstellung des gewünschten Dokumentes 
nicht möglich! 
 
Zur Ausstellung eines Dokumentes sind unter Vorbehalt vorzulegen: 
 
(X)  1 aktuelles biometrisches Lichtbild ohne Kopfbedeckung 
(X) vorhandenes Ausweisdokument 
(X) Geburtsurkunde falls kein Ausweisdokument vorhanden ist 
(X) Personalausweis oder Reisepass beider Erziehungsberechtigten 
(X) Vollständig ausgefüllte und von beiden Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung 

(oder Vollmacht) 
(X) Bei alleiniger Sorge, die gerichtliche Entscheidung oder bei unverheirateten die Negativbescheinigung des 

Jugendamtes 
 

Die Passbehörden erteilen keine verbindlichen Auskünfte über die geltenden Reisebestimmungen. 
Hierüber haben sich Reisenden bei den Behörden des Zielstaats oder beim auswärtigem Amt 

zu erkundigen. 

 


